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Platzordnung                             
 
 

Das Betreten des Übungsplatzes geschieht auf eigene Gefahr. Der Verein 
übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, weder an Personen, Hunden, 
Kraftfahrzeugen etc. Die Hundehalter haften für entstandene Schäden durch 
ihren Hund nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen. Eltern haften für 
Ihre Kinder. 
 
Für alle Nutzer des Hundeplatzes gelten die Satzung, die Platzordnung, die 
Preislisten und alle Vereinsdokumente des Pfund e. V.  
 
Die Aufsicht auf dem Hundeplatz obliegt den Übungsleiter/innen und dem 
Vorstand. Für die Übungsstunden sind die Übungsleiter/innen zuständig. Ihren 
Anweisungen ist unbedingt Folge zu leisten.  
 
Bei Betreten des Platzes gilt Leinenpflicht. 
 
Die Teilnahme an unseren Vereinsaktivitäten ist nur nach Vorlage eines gültigen 
Impfausweises und des Hundehalterhaftpflicht-Versicherungsnachweises 
möglich.  
 
Bei läufigen Hündinnen ist mit dem/r  Übungsleiter/in Rücksprache zu halten, ob 
eine Teilnahme am Training möglich ist.  
 
Vor dem Betreten des Übungsplatzes sollte der Hund reichlich Gelegenheit zum 
Lösen haben. Das Lösen auf dem Übungsplatz ist nicht gestattet. Jede 
Verunreinigung durch den Hund ist unverzüglich zu beseitigen. 
 
Das Vereinsgelände kann nur nach Genehmigung durch ein Vorstandsmitglied 
oder des/r Übungsleiters/in von Mitgliedern zu Übungszwecken genutzt werden. 
Während ausgewiesener Übungsstunden ist keine freie Nutzung möglich. Die 
Nutzung des Vereinsgelände als Hundespielwiese ist nicht gestattet. 
   
Das Übungsgelände, die Geräte, die Gebäude und den Zaun bitten wir zu jeder 
Zeit pfleglich zu behandeln. Es ist untersagt den Zaun zu überklettern. 
 
Bitte das Vereinsgelände sauber halten. Müll, Hundekotbeutelchen etc. in die 
bereitgestellten Abfalleimer werfen.  
 
Verstöße gegen die Platzordnung sowie gegen Anordnungen der 

Übungsleiter/innen oder des Vorstandes können den Ausschluss vom 

Übungsbetrieb, einen Platzverweis bzw. den Ausschluss aus dem Verein zur 

Folge haben. 

 
Der Vorstand und die Übungsleiter/innen 


